
Recycling-Kalender 2024

Öffnungszeiten Sammelstellen

Bilten
Werkhof Sägestrasse 11
Dienstag 09.30 – 11.00 Uhr
Donnerstag 09.30 – 11.00 Uhr
Samstag 09.30 – 11.00 Uhr ausgenommen Fest- und Feiertage

Niederurnen
Werkhof Bahnhofstrasse 1
Montag 13.00 – 14.00 Uhr
Dienstag 13.00 – 14.00 Uhr
Mittwoch 13.00 – 14.00 Uhr, 18.00 – 19.00 Uhr
Donnerstag 13.00 – 14.00 Uhr
Freitag 13.00 – 14.00 Uhr
Samstag 09.30 – 11.00 Uhr ausgenommen Fest- und Feiertage

Oberurnen
Landstrasse 20a
Dienstag 09.30 – 11.00 Uhr
Donnerstag 09.30 – 11.00 Uhr
Samstag 09.30 – 11.00 Uhr ausgenommen Fest- und Feiertage

Näfels
Werkhof Burgstrasse 17
Montag 14.00 – 15.00 Uhr
Dienstag 14.00 – 15.00 Uhr
Mittwoch 14.00 – 15.00 Uhr, 18.00 – 19.00 Uhr
Donnerstag 14.00 – 15.00 Uhr
Freitag 14.00 – 15.00 Uhr
Samstag 09.30 – 11.00 Uhr ausgenommen Fest- und Feiertage

Mollis
Werkhof Jordan Baumgartenstrasse 1a
Montag 09.30 – 11.00 Uhr
Mittwoch 09.30 – 11.00 Uhr
Freitag 09.30 – 11.00 Uhr
Samstag 09.30 – 11.00 Uhr ausgenommen Fest- und Feiertage 

Obstalden
Kerenzerbergstrasse 39
Montag bis Samstag 09.00 – 12.00 Uhr, 14.00 – 18.00 Uhr ausgenommen Fest- und Feiertage

Mühlehorn
Dörflistrasse 44
Montag bis Samstag 09.00 – 12.00 Uhr, 14.00 – 18.00 Uhr ausgenommen Fest- und Feiertage / videoüberwacht 

Filzbach
Kerenzerbergstrasse 69 
Montag 13.30 – 15.00 Uhr 
Mittwoch 13.30 – 15.00 Uhr
Freitag 13.30 – 15.00 Uhr
Samstag 09.30 – 11.30 Uhr ausgenommen Fest- und Feiertage / videoüberwacht

Quartiersammelstellen (Unterflurbehälter, Container)
Es sind die Öffnungszeiten gemäss Anschlag einzuhalten. Ausserhalb der Betriebszeiten ist die Benützung verboten und kann verzeigt werden.

Kontakte / Öffnungszeiten

Sammeldaten Kehricht / Sperrgut

Bereitstellung ab 07.00 Uhr

Bilten Montag und Donnerstag

Niederurnen Dienstag und Freitag

Oberurnen Montag und Donnerstag

Näfels Dienstag und Freitag

Mollis Dienstag und Freitag

Filzbach Mittwoch

Obstalden Mittwoch

Mühlehorn Mittwoch

Sammeldaten Grünabfälle

Bereitstellung ab 07.00 Uhr – wie für Hauskehrichtabfuhren
 
Wöchentliche Sammlung vom 18. März bis 06. Dezember 2024 und  
Monatssammlung in KW 2 und 7.  
 
Ab 18. März 2024 ist die Jahresvignette 2024 erforderlich.

Bilten jeweils montags

Niederurnen jeweils dienstags

Oberurnen jeweils donnerstags

Näfels jeweils montags

Mollis jeweils donnerstags

Filzbach jeweils dienstags

Obstalden jeweils dienstags

Mühlehorn jeweils dienstags

Verkaufsstellen Grüngutvignetten

Bilten Denner Partner, Hauptstrasse 8

Niederurnen Welldro AG, Ziegelbrückstrasse 19
 Gemeindehaus, Schulstrasse 2

Oberurnen Louis Müller AG (Volg), Poststrasse 30

Näfels Elektroshop GmbH, im Dorf 17 

Mollis Hager Lebensmittel GmbH (Spar), Bahnhofstrasse 4 

Filzbach Dorfladen Winmärt, Kerenzerbergstrasse 28 
 
Obstalden Dorfladen, Kerenzerbergstrasse 25 
 
Jahresvignetten können auch über den Online-Schalter unserer Homepage 
bestellt werden.  
 
➜ www.glarus-nord.ch

Verkaufsstellen Sperrgutmarken

Bilten Denner Partner, Hauptstrasse 8

Niederurnen Apollo Elektro, Brugghof 7
 Welldro AG, Ziegelbrückstrasse 19
 Post, Ziegelbrückstrasse 21

Oberurnen Louis Müller AG (Volg), Poststrasse 30

Näfels Elektroshop GmbH, im Dorf 17 
 Post, Bahnhofstrasse 5 

Mollis Hager Lebensmittel GmbH (Spar), Bahnhofstrasse 4 

Filzbach Dorfladen Winmärt, Kerenzerbergstrasse 28 
 
Obstalden Dorfladen, Kerenzerbergstrasse 25 

Sammeldaten Papiersammlungen

Bilten
Mittwoch 17. Januar 2024 Samstag 06. Juli 2024
Mittwoch 13. März 2024 Mittwoch 11. September 2024
Mittwoch 01. Mai 2024 Samstag 16. November 2024

Niederurnen
Samstag 20. Januar 2024 Samstag 17. August 2024
Samstag 17. Februar 2024 Samstag 21. September 2024
Samstag 23. März 2024 Samstag 26. Oktober 2024
Samstag 27. April 2024 Samstag 07. Dezember 2024
Samstag 22. Juni 2024 

Oberurnen
Dienstag 20. Februar 2024 Dienstag 27. August 2024
Dienstag 23. April 2024 Dienstag 29. Oktober 2024
Dienstag 25. Juni 2024 Dienstag 17. Dezember 2024

Näfels
Samstag 13. Januar 2024 Samstag 22. Juni 2024
Samstag 17. Februar 2024 Dienstag 20. August 2024
Samstag 23. März 2024 Samstag 28. September 2024
Samstag 27. April 2024 Samstag 23. November 2024

Mollis
Montag 19. Februar 2024 Montag 26. August 2024
Montag 22. April 2024 Montag 28. Oktober 2024
Montag 24. Juni 2024 Montag 16. Dezember 2024

Filzbach Keine Strassensammlung.  
 Entsorgung via Entsorgungsgebäude Filzbach.

Obstalden je 1 Mal im Frühjahr / Sommer / Herbst. 
 Gemäss separater Anzeige.

Mühlehorn Keine Strassensammlung. 
 Entsorgung via Sammelstelle Mühlehorn. 

Christbaumabfuhren

 Christbaum  
 (keine Grüngutvignette erforderlich)
 Bereitstellung ab 07.00 Uhr am Abfuhrtag  
  Ganze Christbäume oder als Astbündel verschnürt.  

Länge ca. 1.50m, Gewicht ca. 15kg. 

 Wird in der KW 2 zusammen mit dem Grüngut an den 
 entsprechenden Wochentagen gesammelt.

Abfuhrplan

Fallen Strassensammlungen mit Feiertagen zusammen, so werden die Abfälle am nächsten offiziellen Sammeltag abgeführt.

Kurt Landolt, Alteisen und Metalle AG, Näfels
Mo bis Do 07.00 – 11.00 / 13.00 – 16.30, 
Fr 07.00 – 11.30 / 13.00 – 16.00, Sa geschlossen
Telefon 055 612 17 62

Martin Bowald AG, Glarus
Apr. bis Okt.: 07.00 – 12.00 / 13.00 – 17.30, Sa 07.00 – 12.00
Nov. bis März: 07.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00, Sa 07.00 – 12.00
Telefon 055 640 53 86

Ardega Deponie AG, Gäsi Filzbach
Mo bis Fr 07.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00, Sa geschlossen
Telefon 055 610 21 58

Gemeindeverwaltung Glarus Nord, Bau und Umwelt
Telefon 058 611 73 11

Ketrag AG, Glarus
Telefon 055 640 38 92

Recycling Center Alfred Hösli AG 
Biäsche Mollis (beim Bahnhof Weesen) / Ygruben 42, Glarus
Mo bis Fr 07.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00 
Sa Biäsche Mollis 08.00 – 12.00 / Glarus auf Anfrage
Telefon 055 640 18 14

KVA Linth, Niederurnen
Mo bis Fr 07.45 – 11.45 / 13.15 – 17.00 
Offene Samstage sind der Homepage zu entnehmen 
Telefon 055 617 27 40

Multirec (Glarus Nord) AG, Biäsche Mollis
Apr. bis Okt.: 07.00 – 12.00 / 13.00 – 17.30, Sa geschlossen 
Nov. bis März: 07.30 – 12.00 / 13.00 – 17.00, Sa geschlossen
Telefon 055 612 35 74

Roos Kompost AG, Kaltbrunn
Mo bis Fr 07.00 – 12.00 / 13.00 – 17.30, Sa 08.00 – 12.00
Telefon 055 283 37 30

Was sind Neophyten und wie entsorgt man sie?

Invasive Neophyten sind gebietsfremde Problempflanzen, die sich stark ausbreiten und Schäden verursachen. Sie verdrängen 
einheimische Arten, reduzieren die Artenvielfalt, können Schäden an Bauten anrichten sowie Probleme in der Land- und Forst-
wirtschaft verursachen. Einige Arten sind auch für die Gesundheit von Mensch und Tier problematisch.

Auf Flächen im Eigentum der Gemeinde Glarus Nord werden invasive Neophyten seit einigen Jahren gemäss der Zielsetzung im 
kantonalen Massnahmenplan bekämpft. Für ein erfolgreiches Vorgehen ist es wichtig, dass die Massnahmen zur Bekämpfung 
ganzflächig durchgeführt werden und sich daher die Bevölkerung bei der Eindämmung von problematischen, gebietsfremden 
Pflanzen auf ihren privaten Grundstücken beteiligt. Da invasive Neophyten sehr stark auf Ausbreitung spezialisiert sind und gros-
se Mengen an Samen produzieren sowie wenig Ansprüche an deren Habitate haben, ist es dringend notwendig, Standorte mit 
(ehemaligen) Vorkommen regelmässig und langjährig zu prüfen, um der weiteren Ausbreitung von Jungpflanzen möglichst rasch 
entgegenwirken zu können.

Neophyten sind über die KVA zu entsorgen und dürfen unter keinen Umständen auf eine Grüngutdeponie gelangen. In den 
Gemeindehäusern Niederurnen und Näfels erhalten Sie gratis Entsorgungssäcke, welche anschliessend der Kehrichtabfuhr mit-
gegeben werden können. Grössere Mengen können nach Voranmeldung direkt bei der KVA entsorgt werden. 

Besten Dank für Ihre Mithilfe zugunsten unserer einheimischen Flora und Fauna. 

 Aktion Büsche tauschen:  
 Am Samstag, 20. April 2024 können   
 nicht-einheimische, invasive Pflanzen gegen einheimische Link zu den detaillierten Artenportraits und  
 Pflanzen eingetauscht werden. Bekämpfungsmethoden (Flyer)  

Ansprechperson betreffend Neophyten für die Gemeinde Glarus Nord:
Kathrin Zweifel | +41 58 611 72 73 | kathrin.zweifel@glarus-nord.ch

Kirschlorbeer Sommerflieder Kanadische Goldrute Berufkraut Japanknöterich



Kehricht
Bereitstellung ab 07.00 Uhr am Abfuhrtag
Brennbare, nicht wieder verwertbare Siedlungsabfälle wie Kunststoffe, Holz, Verbund-
verpackungen, Windeln, Kleintiermist, Katzenstreu, Glühbirnen (siehe Entladungslampen) 
usw. werden mit der Kehrichtabfuhr entsorgt. 
Entsorgung in gebührenpflichtigen Kehrichtsäcken „Glarnerland“. Andere Säcke und 
Gebinde müssen mit Sperrgutmarken versehen werden.

Sperrige Gegenstände / Sperrgut
Bereitstellung ab 07.00 Uhr am Abfuhrtag – analog Kehricht
Loses Material bündeln. 
Pro Sperrgutmarke:
Ausmass max. 150x100x50cm
Gewicht max. 15kg

Grünabfälle (Grüngut, Speisereste und Rüstabfälle. KEINE Neophyten!)
Wöchentliche Strassensammlungen vom 18. März bis 06. Dezember 2024
Grünabfuhr in Sammelbehältern 140L, 240L und 800L gemäss EU Norm 840.
Die Sammelbehälter müssen ab 18.03.2024 mit entsprechenden Vignetten 2024 ausge-
stattet sein. Bis dahin gelten die Vorjahresvignetten. Grüngutbündel bis max. 25kg und ei-
ner max. Länge von 1.50m müssen mit einer Einzelleerungsvignette ausgestattet sein. Für 
Neophyten können beim Gemeindehaus Näfels kostenlose Säcke bezogen und diese 
analog Hauskehricht bereitgestellt werden. Einzelne Neophyten können auch direkt über 
den Haushaltkehricht entsorgt werden.

Papier mit Schnüren bündeln (nicht zu schwer)
Bereitstellung ab 07.00 Uhr am Abfuhrtag
Zeitungen, Zeitschriften, Taschenbücher, Bücherseiten ohne Einband, Telefonbücher, Pro-
spekte ohne Beschichtung, Couverts usw. zählen zum Altpapier. Nicht in Tragtaschen, 
Säcken oder Schachteln verpacken. Keine Papierservietten, Windeln, Hygiene- und 
Haushaltspapier (über Kehricht entsorgen).

Sonderabfälle
Kleinmengen aus Haushalten wie Farben, Lacke, Lösungsmittel, Chemikalien, Pflanzen-
schutzmittel (allg. Produkte mit Gefahrensymbol) und Quecksilberthermometer können 
den Verkaufsstellen der entsprechenden Produkte zurückgegeben werden. Nicht mehr 
brauchbare Medikamente werden ebenfalls von den Verkaufsstellen zurückgenommen; 
dafür können sie ein Entgelt verlangen.

Pneus
Pneus müssen in einen Fachbetrieb (Händler, Garage) zurückgebracht werden.

PET-Getränkeflaschen
PET-Getränkeflaschen gehören zurück zu den Verkaufsstellen. Da aus alten Flaschen 
wieder neue Flaschen hergestellt werden, können ausschliesslich PET-Getränkeflaschen 
mit dem PET-Recycling Logo rezykliert werden. 
Keine Plastikflaschen wie Shampoo-, Waschmittel-, Milchflaschen.

Plastikflaschen
Leere Plastikflaschen aus dem Kosmetik-, Waschmittel- und Reinigungsbereich sowie  
Düngerflaschen können den Verkaufsstellen zurückgebracht werden. 
Weisse PE-Milchflaschen können bei vielen Verkaufsstellen des Handels kostenlos  
zurückgegeben werden. 
Keine Lebensmittelverpackungen, Schrumpffolien usw.

CDs und DVDs
Gratisrückgabe über den Handel
Kostenlose Rücknahme durch die Verkaufsstellen, auch ohne Neukauf.

Druckbehälter
Gasflaschen, Sauerstoffflaschen, Feuerlöscher, Sodaflaschen usw.

Verkaufsstellen Sperrgutmarken: 
Siehe unter Verkaufsstellen Sperrgutmarken

Grössere oder schwerere Gegenstände müssen 
kostenpflichtig bei der KVA Linth, Niederurnen oder  
Martin Bowald AG, Glarus entsorgt werden.

Verkaufsstellen Grüngutvignetten: 
Siehe unter Verkaufsstellen Grüngutvignetten

Möglichst mit der wöchentlichen Grünabfuhr
Roos Kompost AG, Kaltbrunn
Firma Multirec, Biäsche

Sammlung durch Vereine, Schulen

Verkaufsstellen
Drogerien, Apotheken
Martin Bowald AG, Glarus

Verkaufsstellen

Grossverteiler 
Migros, Coop und weitere

Verkaufsstellen
Grossverteiler

Verkaufsstellen

Rückgabe über den Handel

Strassensammlungen

Elektrogeräte / Haushaltsgeräte
Die Verkaufsstellen sind zur kostenlosen Rücknahme verpflichtet. 
Alle elektrischen und elektronischen Geräte samt Zubehör. 
Geräte aus Bürobereich/Kommunikation wie Laptop, Drucker, Telefon, Mobiltelefone, 
Zubehör, CDs und Unterhaltungselektronik wie TV, Radio, Spielkonsolen, Kameras, 
Haushaltsgross- und -kleingeräte, elektronische Bau- und Hobby geräte, elektrisch  
betriebenes Spielzeug.

EPS (Sagex, Styropor)
In die Separatsammlung gehören nur saubere weisse Formteile aus EPS (Sagex, Styropor 
usw.). Lose Chips sind mit dem Kehricht zu entsorgen oder sollen direkt wiederverwendet 
werden. 

Glas
In den Sammelcontainer gehört Verpackungsglas wie Getränkeflaschen und Lebens- 
mittelgläser, getrennt nach Farben. Was nicht weiss oder braun ist, wird mit dem Grünglas 
gesammelt. Metallverschlüsse gehören zur Sammlung Alu/Stahlblech. Glühbirnen in den 
Kehricht. 
Nicht in die Glassammlung, sondern zu den mineralischen Abfällen (Grubengut)  
gehören Kristall-/Trinkgläser, Porzellan, Keramik, Fenster, Spiegel, Autoscheiben und Ton.

Metalle
In die Separatsammlung gehören alle Arten von Metallen (Gestelle, Wäscheständer, 
Fahrradrahmen, Pfannen usw.)*
Getrennt von den übrigen Metallen gesammelt werden Kleinteile aus Stahl blech, Weiss-
blech und Aluminium.
*  Es wird nur Altmetall aus Haushaltungen angenommen, keine Druckflaschen wie Gas-

flaschen, Feuerlöscher, Sodaflaschen, Sauerstoffflaschen usw.

Aluminium und Stahlblech (Weissblech)
Gemeinsame Sammlung von Verpackungen aus Stahlblech und Aluminium wie Konser-
vendosen, Aufreiss- und Scharnierdeckeldosen, Verschlüsse und Deckel, Tiernahrungs-
schalen, Lebensmitteltuben (auch mit Restfüllung), Menüschalen, Folien und alle anderen 
Verpackungen mit Alu- oder Stahlblech-Recycling-Signet. Auch Kleinteile aus Aluminium 
und Stahlblech wie Kronkorken. 
Nicht in die Sammlung, sondern in den Kehricht gehören Verbundverpackungen wie 
Suppen- und Stockibeutel, Tiernahrungsbeutel, Butterpapiere, mit Kunststoff beschichtete 
Aluminiumfolie usw.
Keine Druckflaschen wie Gasflaschen, Druckerfarbendosen, Feuerlöscher, Farb- und 
Lackdosen (auch leere). Sie gelten als Sonderabfall. Kapseln aus Aluminium sind über ein 
eigenes Sammelsystem zu entsorgen.

Kaffeekapseln aus Alu
Kapseln aus Aluminium (Kaffee und Tee) sind in speziell gekennzeichneten Sammelbe-
hältern zu entsorgen. 

 

Batterien / Akkus
Gerätebatterien (Haushaltsbatterien und Knopfzellen) aus Radios, Fotoapparaten, Arm-
banduhren, Spielzeug usw. müssen zurückgebracht werden.

Karton
Karton bündeln. 
In die Kartonsammlung gehören Wellkarton und alle Arten von unbeschichteten Karton-
verpackungen wie Schachteln, Früchte- und Gemüsekartons usw.*
Kein verschmutzter oder mit Kunststoff beschichteter Karton (z.B. Pizzakarton). 
Dieser ist mit dem Kehricht zu entsorgen. 
* Es wird nur Karton aus Haushaltungen angenommen. 
* Für Gewerbe kostenpflichtig.

Kunststoffe
Entsorgung in gebührenpflichtigen Säcken (im Detailhandel erhältlich).
PET- und Plastikfaschen siehe Rückgabe über den Handel. 
Die entsprechenden Informationen werden zu gegebener Zeit in den lokalen Medien und 
auf der Homepage der Gemeinde Glarus Nord publiziert.

Verkaufsstellen
Gemeindesammelstellen (nur Kleingeräte)
Kurt Landolt AG, Näfels 
Alfred Hösli AG, Glarus
Martin Bowald AG, Glarus

Verkaufsstellen
Martin Bowald AG, Glarus (kostenpflichtig)
Kurt Landolt AG, Näfels (kostenpflichtig)

Gemeindesammelstellen

Gemeindesammelstellen
Kurt Landolt AG, Näfels 
Alfred Hösli AG, Glarus
Martin Bowald AG, Glarus 

Gemeindesammelstellen

Gemeindesammelstellen
Handelspartner

Verkaufsstellen
Gemeindesammelstellen

Gemeindesammelstellen
Sperrige Verpackungen können kostenlos in den 
Verkaufsstellen zurückgelassen werden.

Kurt Landolt AG, Näfels
Martin Bowald AG, Glarus

Spezielles

Rückgabe in Gemeindesammelstelle / Handel

Mineralische Abfälle (Grubengut) / Inertstoffe
Zu den mineralischen Abfällen zählen Flachglas (Fenster, Spiegel), Geschirr (Keramik, 
Porzellan, Gläser), Vasen, Blumentöpfe (Ton, Eternit), Steine, Gartenplatten, Asche,  
Katzensand, Ziegel.
Es werden nur Inertstoffe aus Haushaltungen bis max. 50 kg jährlich pro Haushalt 
gratis entgegengenommen.

Getränkedosen aus Aluminium
Getränkedosen aus Aluminium sind in speziell gekennzeichneten Sammelbehältern zu 
entsorgen. Keine anderen Aluminiumbehälter/-schalen. Diese werden mit den Büchsen 
entsorgt. Keine Getränkedosen aus Stahlblech. 

Leuchtstoffröhren / Stromsparlampen
Leuchten und Leuchtmittel (Leuchtstofflampen, Leuchtstoffröhren, Fluoreszenzlampen, 
Energiesparlampen, Quecksilber-/Natriumdampflampen, LED-Lampen) unterliegen der 
vorgezogenen Recyclingebühr. Sie enthalten wertvolle Rohstoffe, die der Wiederver-
wendung zugeführt werden können und Schadstoffe, die am Lebensende des Produkts 
korrekt herausgelöst werden müssen. 

Textilien und Schuhe
Gesammelt werden saubere, tragbare Kleider und Schuhe, Tisch-, Haushalt- und Bett-
wäsche, Gürtel, Taschen, Daunenbettwaren und Stofftiere, in gut verschnürten Säcken. 
Kein Spielzeug! Zerrissene und verschmutzte Textilien sowie einzelne Schuhe gehören 
in den Kehricht.

Küchenabfälle / Speisereste
Küchenabfälle und Speisereste können dem Grüngut zugefügt werden. Abgabe an 
Sammelstellen nur in Kleinmengen (1 Eimer max. 2.5kg pro Haushalt und Woche).
Gesammelt werden:

Fleisch- und Fischreste
Brot und Gebäckreste
Obst- und Gemüseabfälle
Salate, Kartoffeln
Kaffee- und Teesatz
Käse, Joghurt, Süssspeisen
Keine Verpackungen, kein Grüngut

Für Gastgewerbe gebührenpflichtig.

Kadaversammelstelle
Kadaver und tierische Abfälle können bei der Tierkörpersammelstelle an der 
Ygrubenstrasse 10 in Glarus abgegeben werden.
Der Einwurf für Kleinkadaver (ohne Verpackung) ist immer geöffnet.

Gemeindesammelstellen
Ardega, Gäsi

Gemeindesammelstellen

Verkaufsstellen
Gemeindesammelstellen
Kurt Landolt AG, Näfels
Martin Bowald AG, Glarus

Sammelstellen Texaid,
Telltex, Contex usw.

Gemeindesammelstellen

Öffnungszeiten:
Montag 10.30 – 11.30 Uhr
Dienstag 13.00 – 13.30 Uhr
Mittwoch 06.00 – 08.00 Uhr
Donnerstag 16.30 – 17.00 Uhr
Freitag 13.00 – 13.30 Uhr
Samstag geschlossen

Rückgabe in Gemeindesammelstelle / Handel

Grundgebühr:
Mit der Abfall-Grundgebühr werden die Kosten rund um die Entsorgungsinfrastruktur (Sammelstellen, Separatsammlungen, Information, Werbung, Anteil für Verwaltung, Bezug, 
Verzinsung, Abschreibung usw.) gedeckt. Sie wird pro Haushalt und/oder Betrieb erhoben. Die Kosten für die Entsorgung des Hauskehrichts werden verursachergerecht über die 
Sackgebühr gedeckt.

Öl
In die Separatsammlung der Gemeinde gehören Speiseöl (Öle und Fette tierischer und 
pflanzlicher Herkunft) und Mineralöl (Motoren- und Getriebeöl).
Altöl darf auf keinen Fall über die Kanalisation entsorgt werden.

Gemeindesammelstellen


